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§ 72 NÖ JG Waffengebrauch der
Jagdaufseher

 NÖ JG 2 - NÖ Jagdgesetz 1974

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

Die bestätigten und beeidigten Jagdaufseher sind berechtigt, in Ausübung ihres Dienstes ein Jagdgewehr, eine

Faustfeuerwa3e sowie eine kurze Seitenwa3e zu tragen und von diesen Wa3en Gebrauch zu machen, wenn ein

rechtswidriger Angri3 auf Leib oder Leben ihrer eigenen oder einer anderen Person unternommen wird oder

unmittelbar droht oder wenn eine mit einer Schußwa3e versehene Person, die beim verbotswidrigen Durchstreifen

des Jagdgebietes betreten wird, die Wa3e nach Au3orderung nicht sofort ablegt oder die abgelegte Wa3e ohne

Erlaubnis des Jagdaufsehers wieder aufnimmt. Der Gebrauch der Wa3e ist jedoch nur insoweit zulässig, als er zur

Abwehr des unternommenen oder drohenden Angriffes notwendig ist.
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